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Beschlussvorschlag 
 

Auf der Grundlage 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 
 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 8. vereinfach-

ten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Lindenberg-Süd“ und seiner Begründung in der Zeit vom  

30. 09.10 bis zum 01.11.10 werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 
 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 
 

Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 
 

1.1 Amt für Raumordnung und Landesplanung (16.11.10) 1.3 

1.2 Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg (29.10.10) 13.2 

1.3  Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (08.11.10) 13.1 

 

2  Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen  
 

2.1  neuwoges mbH (11.05.10, 29.10.10) 19.3 

 

II. Stellungnahmen  der Öffentlichkeit während der öffentlichen Auslegung 

 

1. Berücksichtigt werden (Anzahl) Stellungnahmen 1 

 

2. Teilweise berücksichtigt werden (Anzahl) Stellungnahmen 1 

 
 
Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

 im Text – Teil B: 

- Neu als Punkt 1.1.3: 

Zentrenrelevante Sortimente (Aktionsware) sind innerhalb des Lebensmittelmarktes in begrenz-

tem Umfang zulässig, wenn sie dem Kernsortiment deutlich untergeordnet sind (nicht mehr als  

20 % der Verkaufsfläche). 

 

- Der Punkt 1.1.3 wird Punkt 1.1.4 

- Der Punkt 1.1.4 wird Punkt 1.1.5 

- Im Punkt 2.1.1, letzter Satz wird der Klammerzusatz (nicht zentrenrelevant) gestrichen. 

- Im Punkt 3.1.1, letzter Satz wird der Klammerzusatz (nicht zentrenrelevant) gestrichen. 

 

- Neu als Punkt 3.1.2 : 

Im Baufeld 57 ist KFZ-Handel zulässig. 

 

- Neu als Punkt 3.1.3: 

Ausnahmen für Werksverkauf (Annex-Handel) 

Ausnahmsweise können Verkaufsstätten für Eigenproduktionen eines im Plangebiet ansässigen Be-

triebes des Handwerks oder des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes als untergeordnete Ne-

benbetriebe zugelassen werden. 
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Diese Verkaufsstätten müssen im unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit 

dem jeweiligen Handwerks- und Gewerbebetrieb stehen. Die Verkaufsstätte muss dem eigentlichen 

Betrieb räumlich angegliedert und als dessen Bestandteil erkennbar sein, die Verkaufsfläche muss der 

Betriebsfläche des produzierenden Gewerbe- oder Handwerksbetriebes flächenmäßig untergeordnet 

sein und darf 200m² nicht übersteigen.  

 

- Der Punkt 3.1.2 wird Punkt 3.1.4. 
 

 in der Begründung: Die geänderten Textpassagen wurden gekennzeichnet. 
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Anlage 1 zur Drucksache Nr. V/369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „ Lindenberg-Süd“ 
 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1.-2.1 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit  
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STADT  NEUBRANDENBURG  
 

 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „ Lindenberg-Süd“ 
 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  

        I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr.1.1 bis 2.1 

 
 



 
 

1.1 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

16.11.10 (1.3) 
 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Die vorliegende Stellungnahme bekräftigt das Planungsansinnen der 8. vereinfachten 

Änderung auf der Grundlage des kommunalen Einzelhandelskonzeptes der Stadt 

Neubrandenburg. 
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1.1 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

16.11.10 (1.3) 
 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

Zu 1. 

Der Hinweis zur Festsetzung von zentrumsrelevanten Sortimenten (Aktionsware) im 

Lebensmittelmarkt in begrenztem Umfang wird berücksichtigt. 

Es wird zusätzlich folgende Festsetzung als Punkt 1.1.3 aufgenommen: 

Zentrenrelevante Sortimente (Aktionsware) sind innerhalb des Lebensmittelmarktes 

in begrenztem Umfang zulässig, wenn sie dem Kernsortiment deutlich ungeordnet 

sind (nicht mehr als 20 % der Verkaufsfläche). 

 

 

Zu 2. 

Die Gefahr des Entstehens von Sondergebietsflächen mit großflächigem Einzelhandel ist 

unbegründet, da der größte Teil der Gewerbe- und Mischgebietsflächen (Baufeld 53- 

Sparkasse; Baufeld 57- Autohaus und Tankstelle; Baufeld 59-Rentenversicherung, 

Baufelder 50,51- Wohngebäude mit Gewerbeeinheiten im EG bzw. OG) bebaut und kein 

Leerstand zu verzeichnen ist. 

 

Bauflächen, die infrage kommen, sind lediglich die freien Baufelder 56 und 58. Für diese 

werden im Zuge eines in Auftrag gegebenen Lärmschutzgutachtes mögliche Alternativen 

zu  Art und Maß der baulichen Nutzung  untersucht und in einer erneuten Änderung des 

Bebauungsplanes berücksichtigt werden. 
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1.2 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 
 

29.10.10 (13.2) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Zu 1: 

 

Dem Hinweis wird gefolgt. Um eindeutig zu sichern, dass im Mischgebiet außer den 

aufgeführten Sortimenten alle weiteren Sortimente unzulässig sind, wird der 

Klammerzusatz- nicht zentrenrelevant –gestrichen. 

Somit werden auch nahversorgungsrelevante und zentrenrelevante Sortimente 

entsprechend der Neubrandenburger Liste erfasst. 

 

 

 

 

 

 

Zu 2: 

 

Dem Hinweis wird gefolgt. Um eindeutig zu sichern, dass im Gewerbegebiet /Ein-

geschränktes Gewerbegebiet außer den aufgeführten Sortimenten alle weiteren 

Sortimente unzulässig sind, wird der Klammerzusatz- nicht zentrenrelevant –gestrichen. 

Somit werden auch nahversorgungsrelevante und zentrenrelevante Sortimente 

entsprechend der Neubrandenburger Liste erfasst. 
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1.2 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 
 

 
 

29.10.10 (13.2) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 
Zu 3. 

 

Dem Hinweis wird gefolgt. Es wird folgende Festsetzung zusätzlich als Pkt. 3.1.3 

aufgenommen: 

Im Baufeld 57 ist KFZ- Handel zulässig. 

 

 

 

Zu 4. 

 

Dem Hinweis wird gefolgt. Eine Festsetzung zum Annex-Handel wird im Interesse 

einheitlicher vergleichbarer  Bebauungspläne im Bebauungsplan wie folgt als Pkt. 3.1.4 

festgesetzt: 

 

Ausnahmen für Werksverkauf (Annex-Handel) 

Ausnahmsweise können Verkaufsstätten für Eigenproduktionen eines im Plangebiet 

ansässigen Betriebes des Handwerks oder des produzierenden und verarbeitenden 

Gewerbes als untergeordnete Nebenbetriebe zugelassen werden. 

Diese Verkaufsstätten müssen im unmittelbaren räumlichen und funktionalen 

Zusammenhang mit dem jeweiligen Handwerks- und Gewerbebetrieb stehen. Die 

Verkaufsstätte muss dem eigentlichen Betrieb räumlich angegliedert und als dessen 

Bestandteil erkennbar sein, die Verkaufsfläche muss der Betriebsfläche des 

produzierenden Gewerbe- oder Handwerksbetriebes flächenmäßig untergeordnet sein 

und darf 200 m² nicht übersteigen.  
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1.3 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

08.11.10 (13.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Die ausreichende Versorgung mit Einzelhandelsbetrieben im Süden der Stadt 

Neubrandenburg ist im vorliegenden  Kommunalen Einzelhandelskonzept ausführlich 

dokumentiert. Trotzdem gab es in den zurückliegenden Jahren für die freien 

Gewerbegrundstücke  wiederholt Anfragen zur Ansiedlung von Handelseinrichtungen. 

Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung sollen die Tagfähigkeit des 

Nahversorgungszentrums Lindenberg gesichert werden und negative Auswirkungen auf 

die zentralen Versorgungsbereiche vermieden werden.  

 

Für das Baufeld 57 (Autohaus) wird neben den im Bebauungsplan aufgeführten nicht 

zentrenrelevanten Sortimenten zusätzlich der KFZ-Handel festgesetzt. 

 

 

 

 

Gab es in der  
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2.1 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 
 

11.05.10 (19.3) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Bereits mit Antwortschreiben der Verwaltung vom 26.05.10  wurde das Ansinnen der 8. 

vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes bezüglich der Konkretisierung der 

Einzelhandelsfestsetzungen zum Ausdruck gebracht.  

 

Anlass der 8. vereinfachten Änderung ist der Sammelaufstellungsbeschluss vom 28.05.09 

zur Steuerung von Einzelhandelseinrichtungen auf der Grundlage des Kommunalen 

Einzelhandelskonzeptes der Stadt Neubrandenburg. 

 

Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich nicht auf den Planungsinhalt der 8. 

vereinfachten Änderung, die bekanntlich eine Konkretisierung der Festsetzungen des 

Bebauungsplanes zu möglichen Handelseinrichtungen zum Inhalt hat.  

 

Grundlage für die weitere Lenkung der Einzelhandelsentwicklung in Neubrandenburg ist 

das durch die Stadtvertretung der Stadt Neubrandenburg am 08.10.09 beschlossene 

aktualisierte Einzelhandelskonzept sowie eine Untersuchung zur Nahversorgung. Beide 

Themenbereiche sind in einem Zentrenkonzept zur Steuerung der 

Einzelhandelsentwicklung zusammengeführt worden. 

 

Damit besitzt die Stadt Neubrandenburg ein fachlich fundiertes Instrumentarium, um 

bei der Steuerung von Einzelhandelseinrichtungen im Stadtgebiet den praktischen 

Anforderungen zu genügen. Das vorliegende aktualisierte Einzelhandelskonzept trifft 

sowohl räumlich als auch hinsichtlich der unterschiedlichen Versorgungsfunktionen  und 

Angebotsformen des Einzelhandels differenzierte Aussagen zur vergangenen 

Entwicklung, zur aktuellen Situation und zu den künftigen Entwicklungsmöglichkeiten 

in allen räumlichen Versorgungseinheiten des Stadtgebietes. 
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2.1 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

 

 

Somit bezieht sich der Planungsinhalt der 8.vereinfachten Änderung entsprechend der 

Ziele des Einzelhandelskonzeptes nur auf die Art der baulichen Nutzung. 

 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung  wurden bereits 1993 betroffen. 

Ein genereller Verzicht auf Schallschutzmaßnahmen ist aufgrund der Belastung durch 

die Bundesstraße  B 96 nicht möglich. 
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2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

29.10.10 (19.3/2) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf den Anlass der 8. vereinfachten Änderung. 

 

Anlass der 8. vereinfachten Änderung ist der Sammelaufstellungsbeschluss vom 28.05.09 

zur Steuerung von Einzelhandelseinrichtungen auf der Grundlage des Kommunalen 

Einzelhandelskonzeptes der Stadt Neubrandenburg. Der Aufstellungsbeschluss für die 8. 

vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Lindenberg-Süd“ ist Bestandteil des 

Sammelaufstellungsbeschlusses. 

 

Der Planungsinhalt der 8. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes bezieht sich auf 

die aktualisierte Einzelhandelskonzeption, die konkrete Aussagen zum 

Nahversorgungszentrum Lindenberg und zu Entwicklungsmöglichkeiten vor allem auf 

den freien Baufeldern unter Berücksichtigung der Versorgungsbereiche entsprechend 

der Zentrenhierarchie enthält. Dementsprechend werden mit der Änderung 

Festsetzungen zur Art der Nutzung aktualisiert. Überlegungen zum Maß der baulichen 

Nutzung sind nicht Gegenstand. 
 

Hinweise zu den einzelnen Anträgen: 

 

Zu 1. Aufhebung einer zwingenden 4-Geschossigkeit: 

Aufgrund der erhöhten Lärmbelastung durch den Straßenverkehr der B 96 wurde für die 

entsprechenden Grundstücke bereits mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes 1993 

eine zwingende 4-Geschossigkeit festgesetzt. Es bestand und besteht Einigkeit, aus 

städtebaulichen Gründen auf aktive Lärmschutzmaßnahmen (Wand, Wall) zu verzichten. 
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2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

 
 

29.10.10 (19.3/2) 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

) 

 

Zu 2. Sicherung einer direkten Anbindung an die B 96: 

Der gewünschte Anschluss befindet sich im „Verknüpfungsbereich“. Die Genehmigung 

eines zusätzlichen Anschlusses ist nicht zu erwarten. 

 

 

 

Zu 3. Aufhebung des passiven Schallschutzes im Zusammenhang mit der 

zwingenden 4-geschossigen Bebauung: 

Ein genereller Verzicht auf Schallschutzmaßnahmen ist aufgrund der Verkehrsbelastung 

durch die Bundesstraße B 96 nicht möglich. Die Aufhebung des passiven Schallschutzes 

ist nicht Bestandteil der Änderung. 

 

 

 

Zu 4. Aufhebung des Grünzuges zwischen den Baufeldern 56 und 58 : 

Der vorhandene Grünzug stellt eine zentrale grüne Achse für Fußgänger und Radfahrer 

im Wohngebiet dar und bietet die Möglichkeit der Anbindung an den parallel zur 

Bundesstraße gelegenen Radweg. Während das Baufeld 58 als eingeschränktes 

Gewerbegebiet ausgewiesen ist, besteht die Einschränkung für das Baufeld 56 nicht. 

Ausschlaggebend ist die Entfernung zur schützenswerten Wohnbebauung. Eine 

Verschmelzung beider Baufelder widerspricht den grundsätzlichen Planungsprämissen 

und ist nicht Planungsziel der 8. vereinfachten Änderung.  
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               STADT  NEUBRANDENBURG 
 

 

 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „ Lindenberg-Süd“ 
 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  

        über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit   
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1.  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

05.10.10 (Ö1) 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 
Die vorliegende Stellungnahme bekräftigt das Planungsansinnen der 8. vereinfachten 

Änderung auf der Grundlage des kommunalen Einzelhandelskonzeptes der Stadt 

Neubrandenburg. 

Mit den konkretisierten Festsetzungen wird die Tragfähigkeit des Nahversorgungszentrums 

Lindenberg gesichert und kann auch zukünftig gewährleistet werden. 
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3. Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

22.10.10 (Ö2) 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 
Das Wohngebiet Lindenberg-Süd hat sich in den zurückliegenden Jahren seit dem 

Aufstellungsbeschluss vom 29.11. 90 zu einem städtebaulich attraktiven, sehr beliebten 

Wohngebiet  in der Stadt Neubrandenburg entwickelt. Die Vielfalt unterschiedlicher 

Wohnformen, Mischgebiets- und wohnverträgliche Gewerbeflächen, eine starke Begrünung 

und das Nahversorgungszentrum weisen ein Bebauungsplangebiet mit hoher 

Gestaltungsqualität aus.  

 

Der Planungs- und Bauprozess wurde von 1993 bis 1999 von verschiedenen Modellvorhaben 

des Bundesministeriums begleitet. Nicht nur aus Sicht der Stadtplanung wird das 

Bebauungsplangebiet, das auf einer 53 ha großen Obstplantage entstanden ist, sehr 

geschätzt. 

 

Anlass der 8. vereinfachten Änderung ist der Sammelaufstellungsbeschluss vom 28.05.09 zur 

Steuerung von Einzelhandelseinrichtungen auf der Grundlage des Kommunalen 

Einzelhandelskonzeptes der Stadt Neubrandenburg. Der Aufstellungsbeschluss für die 8. 

vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Lindenberg-Süd“ ist Bestandteil des 

Sammelaufstellungsbeschlusses. 

 

Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich nicht auf das Planungsziel der 8. vereinfachten 

Änderung, die bekanntlich eine Konkretisierung der Festsetzungen des Bebauungsplanes zu 

möglichen Handelseinrichtungen zum Inhalt hat. Der Einwender berücksichtigt nicht, dass 

das Gebiet schon lange unter Berücksichtigung der von ihm kritisierten Festsetzungen bebaut 

ist.  

 

Das Planungsansinnen der vorliegenden Änderung und die Abhängigkeit  zwischen 

Straßenlärm und erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen wurden in den Fachausschüssen 

ausführlich dargelegt.   

 

Die Hinweise zu gestalterischen Festsetzungen sind nicht relevant für die  vorliegende 

Änderung.  
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Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 
Auf den Inhalt der vorliegenden 8.vereinfachten Änderung beziehen sich nur die 

Ausführungen zu den Baufeldern 50, 51, 53 sowie 56 -59. 

 

Es ist eindeutig bestimmt, wenn die Sortimente aufgeführt werden, die in den Baufeldern 

zulässig sind (Positivliste). 

 

Die Neubrandenburger Liste entsprechend Kommunalem  Einzelhandelskonzept wird als 

Anlage der Begründung zum Bebauungsplan beigefügt. 

 

Zur Grünordnung: 

Die Herstellung des Grünzuges ist nicht Inhalt der 8. vereinfachten Änderung. Er wurde 

bereits 1993 im Bebauungsplan als das Plangebiet  teilender Grünstreifen mit parkähnlichem 

Charakter- beschrieben. Grundlage ist ein Grünordnungsplan für den Bebauungsplan Nr. 7 

„Lindenberg-Süd“ von 1992. 

 

Im Rahmen der 8. vereinfachten Änderung  wurde durch Standortbegehungen der aktuelle 

Bestand an Großgrün erfasst.  In der Planzeichnung des Bebauungsplanes sind zu erhaltene 

und anzupflanzende Baume festgesetzt und mit dem Immobilienmanagement abgestimmt 

worden. 

Für die öffentlichen Grünflächen wurde mit dem Planzeichen- Umgrenzung von Flächen mit 

Bindungen für Bepflanzungen und Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen – eine Grundlage für den Bebauungsplan geschaffen, um über den 

städtischen Eigenbetrieb Ersatzpflanzungen  für abgängige Bäume vornehmen zu können. 

 

Eine Festlegung über nicht zu erhaltende Bäume ist nicht notwendig, da die entsprechenden 

Rechtsgrundlagen  im Bebauungsplan aufgeführt sind. Nach § 18 

Naturschutzausführungsgesetz M-V werden neben den gesetzlich geschützten Bäumen 

(Stammumfang von mindestens 100 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30 m über Erdboden) 

Aussagen getroffen, wo der § 18 nicht gilt. Das sind beispielsweise Bäume in Hausgärten, 

Obstbäume. 

 

 

 


